
Eine Unterscheidung der Lastkraftwagen gilt aufgrund des , allerdings

ist das nicht in jedem Land genau gleich. Meist gilt: Ab dreieinhalb  gilt

ein Fahrzeug als Kleinlaster. Leichte Lkw erreichen bis siebeneinhalb Tonnen, mittelschwere bis

18 Tonnen. Schwere  bis 40 Tonnen. In der Schweiz und in Österreich

dürfen keine schwereren Fahrzeuge auf die . In Deutschland liegt die

Grenze bei 44 Tonnen, in Schweden und Dänemark bei 60 Tonnen.

Eine weitere  betrifft die Anzahl der Achsen. Die zählt man nämlich bei

den Lastkraftwagen, nicht etwa die . Zu jeder Achse gehören zwei

Räder. Die kleinsten Laster haben zwei Achsen, deshalb nennt man sie auch

. Es gibt aber auch Drei-, Vier-, Fünf- oder Sechsachser. Bei diesen

Fahrzeugen geht die  nicht nur auf die vorderste Achse, sondern auf

mehrere. Sonst würde man ein solches  nicht um die Kurve kriegen.

Eine dritte Unterscheidung betrifft den Aufbau. Oft ist der  mit einer

Plane abgedeckt. In diesen Stauräumen wird vor allem Stückgut befördert, also

 oder Kartons, die man auf Paletten in den Stauraum schiebt. Deshalb

haben diese Lkw hinten oft eine . Es gibt aber auch Feuerwehr-Autos

und viele andere besondere Lkw. Kipper befördern Kies oder , den sie

selber auskippen können. Betonmischer tragen eine  auf sich, die sich

laufend dreht, damit der Beton nicht hart wird. Soweit nur die wichtigsten Beispiele.

Eine vierte  betrifft die Teile des Lastwagens. Jeder besteht aus einer

Führerkabine, einem Motor, einem  mit den Achsen und einem

Laderaum. Das ist die einfachste Art eines Lastwagens. Dazu gibt es 

mit zwei Achsen, die also selbständig stehen können. Man verbindet sie mit einer

 mit dem Zugfahrzeug. Zusammen bilden sie einen Lastzug.
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